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Steibl: Erhöhte Familienbeihilfe für Mehrkindfamilien

Utl.: Erhöhung der Geschwisterstaffelung heute im Familienausschuss

Wien (ÖVP-PK) - Eine wesentliche Besserstellung für
Mehrkindfamilien sieht eine Regierungsvorlage vor, mit dem das
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird und die heute auf
der Tagesordnung des Familienausschusses steht. "Es ist dies eine
weitere Maßnahme, um den wichtigen Bereich der Familie zu fördern",
so ÖVP-Familiensprecherin Abg. Ridi Steibl. Die Regierungsvorlage
sieht - in Umsetzung des Regierungsübereinkommens - vor, dass bei die
Familienbeihilfe für das dritte Kind auf 35 Euro und für jedes
weitere Kind auf 50 Euro erhöht wird. ****

Das bedeutet, dass sich ab 1. Jänner 2008 der Gesamtbetrag an
Familienbeihilfe, der für drei Kinder gewährt wird, um 47,8 Euro
monatlich, für vier Kinder um 97,8 Euro monatlich und für jedes
weitere Kind nochmals um 50 Euro monatlich erhöht. Diese Erhöhung der
Geschwisterstaffelung bei der Familienbeihilfe, die für rund 170.000
Kinder schlagend wird, ergibt einen jährlichen Mehraufwand für den
Familienlastenausgleichsfonds von 25,8 Millionen Euro. 

Für Mehrkindfamilien, die für drei oder mehr Kinder Familienbeihilfe
beziehen und deren Einkommen eine bestimmte Grenze nicht übersteigt,
wird ab dem dritten Kind zusätzlich zur Familienbeihilfe ein
Mehrkindzuschlag in Höhe von 36,4  Euro pro Monat gewährt. Um
Mehrkindfamilien verstärkt zu fördern, wird die Einkommensgrenze von
bisher 45.000 auf 55.000 Euro angehoben. Die Anhebung der
Einkommensgrenze beim Mehrkindzuschlag, die sich auf rund 22.000
Kinder auswirkt, ergibt einen jährlichen Mehraufwand für den
Familienlastenausgleichsfonds von 9,6 Millionen. 

"Österreichs Familienförderung hat damit im internationalen Vergleich
seinen  Spitzenplatz weiter gefestigt", schloss Steibl.
(Schluss)
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